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Ordnung zur Änderung der Studienordnung 
 

für den Lehramtsstudiengang Mathematik mit dem Abschluss  
 

Erste Staatsprüfung 
 

für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
 
 

vom 25.02.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 und § 60 Abs.1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW 2006, S. 474), geändert 
durch Gesetz vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW 2007, S. 744) hat die Rheinisch-Westfälische 
Technisch Hochschule folgende Ordnung erlassen: 
 



 341 
 

 
Artikel I 

 
Die Studienordnung für den Lehramtsstudiengang Mathematik mit dem Abschluss Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen der Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule Aachen vom 06.12.2007 (Amtliche Bekanntmachungen der RWTH Aachen, Nr. 
2007/109, S. 1406), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. In § 5 wird als neuer Absatz 2 eingefügt:  
 
"(2) Weitere Zugangsvoraussetzung ist die Teilnahme an einer Informations- und Beratungsveran-
staltung vor Aufnahme des Studiums, welche eine Feststellung der Grundkenntnisse beinhaltet. 
Das Ergebnis dieser Feststellung hat beratenden Charakter und soll Bewerberinnen und Bewer-
bern als Anhaltspunkt für ihre Studienwahl dienen." 
 
 
2. Der bisherige Text wird zu Absatz 1. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt zum Wintersemester 2008/2009 in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Mathematik, Informatik 
und Naturwissenschaften vom 23.01.2008 . 
 
 
 
 Der Rektor 

der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 

 
 
 
Aachen, den    25.02.2008____ 
 

 
 

___________gez. Rauhut___________ 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Burkhard Rauhut 

 


